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Notfallzulassung nach Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
für das Pflanzenschutzmittel:

Mospilan SG

Allgemeine Angaben
Zulassungsinhaber: Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, 21683 Stade

Zulassungszeitraum: 30. März 2022 bis 27. Juli 2022

Menge: 2.500 kg

Behandlungsfläche: 10.000 ha

Wirkstoff: Acetamiprid

Wirkstoffgehalt: 200 g/ kg

Formulierung: Wasserlösliches Granulat (SG)

Kennzeichnung nach CLP-Verordnung: 
Signalwort: (S1) Achtung

Gefahrenpiktogramme: (GHS07) Ausrufezeichen, (GHS09) Umwelt

Gefahrenhinweise (H-Sätze): H302, H400, H410

Sicherheitshinweise (P-Sätze): P101, P102, P270, P308+P313, P391, P501

(EUH401)

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Anwendungsbestimmungen 
(NW468)

Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse 

oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen las-

sen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe so-

wie Regen- und Abwasserkanäle.

(NG-unkodiert)

Zum Schutz des Grundwassers keine Anwendung auf Flächen, auf denen in den vorausge-

gangenen zwei Kalenderjahren Pflanzenschutzmittel angewendet wurden, die den Wirkstoff 

Acetamiprid enthalten. 

http://www.bvl.bund.de/
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(NW607-1)

Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - aus-

genommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender 

Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmin-

dernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils gel-

tenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Ab-

driftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu 

Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten Abdriftminderungs-

klassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu 

Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in je-

dem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 

50.000 Euro geahndet werden.

50 % – 15 m; 75 % – 10 m; 90 % – 5 m 

(NW706)

Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächenge-

wässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch 

wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Rand-

streifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten 

nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstrei-

fen ist nicht erforderlich, wenn: 

- ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abge

schwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, 

bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder 

- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.

(NT103)

Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flä-

chen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege 

und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmin-

dernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils gel-

tenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der 

Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn  

die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. 

B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mit-

tels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der re-

gionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. 
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April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden 

Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(SF275-4AC)

Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den 

behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 4 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukul-

turen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.

(SF283)

Es ist sicherzustellen, dass beim manuellen Entfernen von Schosserrüben ein T-Shirt, eine 

lange Arbeitshose und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.

(SS2202)

Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen 

bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.

(SS1201-1)

Bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu 

tragen.

Kennzeichnungsauflagen und sonstige Auflagen 
(NB6612)

Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, 

nicht in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmer ange-

wendet werden. Mischungen des Mittels mit Ergosterol-Biosynthese-Hemmern müssen so 

angewendet werden, dass blühende Pflanzen nicht mitgetroffen werden. Bienenschutzver-

ordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten.

(NN3001)

Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.

(NN2002)

Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spin-

nen eingestuft.
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(NN410)

Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwen-

dungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz 

von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen.

(NW263)

Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere.

(SB001)

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschä-

den führen.

(SB005)

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.

(SB010)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

(SB111)

Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflan-

zenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung 

des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim 

Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebens-

mittel-sicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.

(SB166)

Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.

(SF245-02)

Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des 

Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.

(SS206)

Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuh-

werk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmit-

teln.
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Hinweise 
(NB6641)

Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder 

Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienen-

gefährlich eingestuft (B4).
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Anwendung

1. Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung: Blattläuse als Virusvektoren

Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte: Zuckerrübe, Futterrübe

2. Einsatzgebiet: Ackerbau

3. Angaben zur sachgerechten Anwendung
Anwendungsbereich: Freiland

Erläuterungen zum Schadorganismus: Larven und Imagines

Anwendungszeitpunkt:
nach Erreichen von Schwellenwerten oder 

nach Warndienstaufruf

Stadium der Kultur: BBCH 12 bis 39

Maximale Zahl der Behandlungen

- in dieser Anwendung: 1

- für die Kultur bzw. je Jahr: 1

Anwendungstechnik: spritzen

Aufwand: 250 g/ha in 200 – 400 l Wasser/ha

4. Wartezeiten Zuckerrüben, Futterrüben:

F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungs-

bedingungen und/oder die Vegetationszeit 

abgedeckt, die zwischen Anwendung und 

Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die 

Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist 

nicht erforderlich.
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